
Unser mobiler Prüfservice  ist bestens ausgerüstet und  führt die
erforderlichen UVV-Prüfungen oder Reparaturen direkt vor Ort
durch.

Unser Service - Ihre Sicherheit
Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften - wie nachstehend aufge-
führt -  schreiben eine jährliche Prüfung aller Hebezeuge, Krane, Last- und Anschlag-
mittel vor, wie z.B.:

• BGR 159 (war ZH 1/461) Hochziehbare Personenaufnahmemittel
• BGR 198 (  " ZH 1/709) Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
• BGR 199  ( " ZH 1/710) Persönliche Schutzausrüstung zum Halten und

Retten
• BGV D27 (  " VBG 36) Flurförderfahrzeuge
• BGV D34 (  " VBG 21) Verwendung von Flüssiggas (Gasdichtheitsprüfung

bei Staplern)
• BGV D36 (  " VBG 74) Leitern und Tritte
• BGV D  6 (  " VBG   9) Krane
• BGV D  7 (  " VBG 35) Bauaufzüge
• BGV D  8 (  " VBG   8) Winden, Hub- und Zuggeräte
• BGR 500 (  ''    VBG 9a) Anschlag- und Lastaufnahmemittel
• BGR 500 (  ''    VBG 14) Hebebühnen
• BGR 232 (  ''    ZH 1/494) Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore
• ZH 1/361 Geräte und Anlagen zur Regalbedienung

Die rechtlichen Konsequenzen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Unfallverhütungs-
vorschriften ergeben können, sind vielfältig. Bei Eintreten eines Schadensfalles können
zivilrechtliche Schadensersatzansprüche oder auch arbeits- bzw. sogar strafrechtli-
che Folgen für einen Betrieb entstehen.

Wir helfen Ihnen gerne, solche unangenehmen Überraschungen zu vermeiden!

Prüfung - Wartung - Reparatur

Bereits seit vielen Jahren führen wir  Sachkundigen-Prüfungen
nach  den Vorschriften der UVV und DIN für alle o.g. Anlagen und
Geräte durch. Dies gilt auch für die im Abstand von 3 Jahren durch-
zuführende Rißfreiheitskontrolle nach DIN 685 bzw. UVV BGR 500
für Ketten. Nach Abschluß der Prüfung erhalten Sie von uns ein
Prüfzeugnis sowie die notwendige Prüfplakette. Wir warten, prüfen
und reparieren Ihre Geräte in unseren Servicewerkstätten oder
vor Ort in Ihrem Betrieb.


